
1. Änderung der Benutzungsordnung für die Allmendhalle Welschensteinach 
 

§ 1 Änderung des § 15, Haftung, Beschädigung 
 

§ 15 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Gemeinde überlässt dem Benutzer die Allmendhalle und deren Einrichtungen zur Benutzung in 

dem Zustand, in welchem diese sich befindet. Der Benutzer ist verpflichtet, die Räume, Einrichtungen 
und Geräte jeweils vor Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vorgesehenen 
Verwendungszweck durch seine Beauftragten zu prüfen. Er muss sicher stellen, dass schadhafte 
Anlagen, Räume, Einrichtungen und Geräte nicht benutzt werden, soweit ihm diese Prüfung zuzumuten 
ist. 

 

(2) Für Personenschäden, welche den Benutzer, seinen Bediensteten, Mitgliedern oder Beauftragten oder 
den Besuchern seiner Veranstaltung entstehen, haftet die Gemeinde sowie deren gesetzliche Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Für sonstige Schäden haftet die 
Gemeinde, deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur bei einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung.  

 

(3) Der Benutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder 
oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen oder sonstigen Dritten für Schäden frei, die im 
Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume, Geräte und der Zugänge zu den Räumen 
und Anlagen stehen. 
Der Benutzer verzichtet für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von 
Rückgriffsansprüchen gegen die Gemeinde sowie gegen deren gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. 
Absatz  3 gilt dann nicht, soweit die Gemeinde für den Schaden nach Maßgabe von Absatz 2 
verantwortlich ist. 

 

(4) Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstücksbesitzerin gemäß § 836 
BGB für den sicheren Bauzustand von Gebäuden unberührt. 

 

(5) Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen Räumen, Einrichtungen, 
Geräten und Zugangswegen durch die Benutzung im Rahmen dieser Benutzungsordnung entstehen, 
im Rahmen der gesetzlichen Haftung soweit die Schädigung nicht in den Verantwortungsbereich der 
Gemeinde fällt. 

 

(6) Der Benutzer hat nachzuweisen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche 
auch die Freistellungsansprüche sowie Haftungsansprüche der Gemeinde für Schäden an den 
gemieteten oder gepachteten Räumen und Einrichtungen gedeckt werden.  

 

(7) Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für die vom Benutzer, seinen Mitarbeitern, Mitgliedern, 
Beauftragten oder von Besuchern seiner Veranstaltungen eingebrachten Gegenstände insbesondere 
Wertsachen, es sei denn, der Gemeinde fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. 

 

(8) Jeder Schaden an den Räumen und Einrichtungen der Allmendhalle ist unverzüglich dem Hausmeister 
zu melden.  

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 13.12.2008 in Kraft.  
 
 
 
Frank Edelmann 
Bürgermeister 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der 
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der 
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach 
§ 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der 
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 


